
 
 

Lokale AktionsGruppe LEADER 

Moselfranken 
 

zur Umsetzung der LEADER-Strategie in Rheinland-Pfalz 
 

 

Niederschrift zum Umlaufverfahren der LAG Moselfranken zur 
Beschlussfassung der beiden Kooperationsprojekte „Studie 

grenzenlose Tourismuskooperation“ & „Multimodale Mobilitätshubs“ 
 

BEGINN: 03.03.2021     ENDE: 17.03.2021 
 
HINTERGRUND:  
In der LAG-Sitzung am 27.01.2021 wurden den LAG-Mitglieder unter TOP 4 bereits die 
Hintergründe, das Leitbild sowie den Planungsraum des Entwicklungskonzepts Oberes 
Moseltal (EOM) vorgetragen. Im Zuge der Erarbeitung des EOM wurden in einem 
umfangreichen Beteiligungsprozess bis 2018 insgesamt 12 Impulsprojekte zu 
verschiedenen Themenbereichen definiert. Für die Umsetzung der Impulsprojekte ist 
eine enge Zusammenarbeit mit den LEADER-Regionen vorgesehen – insbesondere mit 
den LAGn Moselfranken und Miselerland, welche das „Herzstück“ des EOM-
Planungsraums bilden. Aufgrund der kurzen Pilotphase des EOM (zwei Jahre) wurde in 
Absprache mit den Landesplanungsministerien sowie den LEADER-Regionalmanagern 
eine Priorisierung der Impulsprojekte vorgenommen. Die beiden Projekte „Multimodale 
Mobilitätshubs“ und „Studie Grenzenlose Tourismus-Kooperation“ sollen in Form von 
grenzübergreifenden LEADER-Kooperationsprojekten in Trägerschaft der beiden LAGn 
Moselfranken und Miselerland umgesetzt werden. Das EOM verfügt dabei über kein 
eigenes Budget zur Umsetzung der Impulsprojekte, daher ist man auf andere 
Fördertöpfe angewiesen. Die Finanzierung der beiden Projekte ist wie folgt vorgesehen:  

EOM-Impulsprojekt „Multimodale Mobilitätshubs“ 
Gesamtkosten: 80.000 € 
▪   Finanzierungsanteil LAG Moselfranken    = 40.000 € 
 Davon 75% Förderung durch ELER-Mittel   = 30.000 €  
 Davon 25% Finanzierung durch regionale Mittel  = 10.000 € 
EOM-Impulsprojekt „Studie Grenzenlose Tourismus-Kooperation“ 
Gesamtkosten: 74.000 € 
▪   Finanzierungsanteil LAG Moselfranken    = 37.000 € 
 Davon 75% Förderung durch ELER-Mittel   = 27.750 €  
 Davon 25% Finanzierung durch regionale Mittel  = 9.250 € 
 
Nachdem beide Projektskizzen im EOM-Begleitausschuss in der vorliegenden Form 
begrüßt wurden, wurde eine Abstimmung mit den örtlichen Experten vorgenommen 
(grenzüberschreitende LEADER-Arbeitskreise „Mobilität“ und „Tourismus“). Die LAG 
Moselfranken fasste am 27.01.2021 bereits folgenden Grundsatzbeschluss zu den 
Projekten:  

 „Die LAG Moselfranken befürwortet die Umsetzung der beiden EOM-
Impulsprojekte „Multimodale Mobilitäts-Hubs“ und „Studie Grenzenlose 
Tourismus-Kooperation“. Die LAG begrüßt, dass für beide Vorhaben 
entsprechende ELER-Mittel aus dem Kontingent der LAG Moselfranken 
bereitgestellt werden. Eine endgültige Beschlussfassung erfolgt im Laufe des 
Februars/ März im Umlaufverfahren.“ 



 
 

Die LAG-Geschäftsstelle startete per Mail vom 03.03.2021 das entsprechende 
Umlaufverfahren. Die Projektunterlagen wurden den LAG-Mitgliedern im Login-Bereich 
der Homepage zur Verfügung gestellt. Im Anschreiben wurden die folgenden 
Beschlussvorschläge formuliert:  
 
Beschlussvorschlag 1:  
„Die LAG Moselfranken beschließt die Auswahl und Bewertung des Projektes „Studie 
grenzenlose Tourismuskooperation“ in Trägerschaft der beiden LAGn Moselfranken und 
Miselerland gemäß der vorliegenden Projektbewertungsmatrix sowie den 
Kooperationsvertrag. Bei einem Finanzierungsanteil von 37.000 € gibt die LAG 
Moselfranken für das Projekt ELER-Mittel in Höhe von 27.750 € (75%-Zuwendungssatz) 
aus ihrem Kontingent frei – vorbehaltlich einer Zuweisung und Genehmigung 
entsprechender Fördermittel durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau RLP. Der Eigenanteil in Höhe von 9.250 € wird durch 
projektunabhängige kommunale Mittel der Region finanziert.“ 
 
Beschlussvorschlag 2:  
„Die LAG Moselfranken beschließt die Auswahl und Bewertung des Projektes 
„Multimodale Mobilitätshubs“ in Trägerschaft der beiden LAGn Moselfranken und 
Miselerland gemäß der vorliegenden Projektbewertungsmatrix sowie den 
Kooperationsvertrag. Bei einem Finanzierungsanteil von 40.000 € gibt die LAG 
Moselfranken für das Projekt ELER-Mittel in Höhe von 30.000 € (75%-Zuwendungssatz) 
aus ihrem Kontingent frei – vorbehaltlich einer Zuweisung und Genehmigung 
entsprechender Fördermittel durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau RLP. Der Eigenanteil in Höhe von 10.000 € wird durch 
projektunabhängige kommunale Mittel der Region finanziert.“ 
 
Die LAG-Geschäftsstelle bat die stimmberechtigten LAG-Mitglieder zu den beiden 
Beschlussvorschlägen bis spätestens 17.03.2021 um Rückmeldung, ob sie diesen 
zustimmen oder ob sie diese ablehnen. Im Schreiben an die LAG-Mitglieder wurde 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gemäß § 14 Absatz 3 der LAG-Geschäftsordnung 
bei Umlaufverfahren eine angemessene Verschweigefrist von zwei Wochen gilt. Geht 
von den LAG-Mitgliedern bis 17.03.2021 keine Rückmeldung ein, wird dies als 
Zustimmung zu den aufgeführten Beschlussvorschlägen gewertet.  Gemäß des im Login-
Bereich der Homepage zur Verfügung gestellten Merkblatts zur Vermeidung von 
Interessenskonflikten wurden die LAG-Mitglieder zudem gebeten, der Geschäftsstelle ein 
vorliegendes Sonderinteresse frühzeitig entsprechend mitzuteilen.  

ERGEBNIS: 

Zu den drei Beschlussvorschlägen haben von den 21 stimmberechtigten Mitgliedern bis 
zum 17.03.2021 insgesamt 8 Mitglieder per E-Mail eine Rückmeldung gegeben und 
beiden Beschlussvorschlägen zugestimmt.  
 
Stimmberechtigtes LAG-

Mitglied 
Benannter 
Vertreter 

Sektor Beschluss- 
vorschlag 1 

Beschluss-
vorschlag 2 

VG Saarburg-Kell Jürgen Dixius Öffentlich Zugestimmt 
am 14.03.21 

Zugestimmt 
am 14.03.21 

VG Konz Joachim Weber Öffentlich Zugestimmt 
am 16.03.21 

Zugestimmt 
am 16.03.21 

VG Trier-Land Michael Holstein Öffentlich Zugestimmt 
am 16.03.21 

Zugestimmt 
am 16.03.21 

Landkreis Trier-Saarburg Cornelia Strupp Öffentlich Zugestimmt 
am 17.03.21 

Zugestimmt 
am 17.03.21 



 
 

Saar-Obermosel-Touristik 
e.V. 

Stefanie Koch WiSo-
Partner 

Zugestimmt 
am 10.03.21 

Zugestimmt 
am 10.03.21 

Hofgut Serrig gGmbH Dr. Michael 
Köbler 

WiSo-
Partner 

Zugestimmt 
am 03.03.21 

Zugestimmt 
am 03.03.21  

Europäische Akademie für 
Wein und Kultur Trier e.V. 

Ralph Arens Zivil-
gesellschaft 

Zugestimmt 
am 03.03.21 

Zugestimmt 
am 03.03.21 

Lokale AktionsGruppe 
Miselerland (LUX) 

Thomas Wallrich Zivil-
gesellschaft 

Zugestimmt 
am 03.03.21 

Zugestimmt 
am 03.03.21 

  

13 stimmberechtigte Mitglieder haben bis 17.03.2021 zu keinem Beschlussvorschlag 
eine Rückmeldung abgegeben. 
 

stimmberechtigtes LAG-Mitglied:  benannter Vertreter: Sektor: 

Kreisverband Trier-Saarburg im Bauen- & 
Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. 

Walter Clüsserath WiSo-Partner 

Kreisverband Trier-Saarburg im Deutschen 
Hotel- & Gaststättenverband e.V. 

Winfried Licht WiSo-Partner 

Landfrauenverband Saar-Obermosel-Hochwald 
e.V. 

Maria Willems WiSo-Partner 

Ferienregion Trier-Land e.V. Mareike Brinkmann WiSo-Partner 

Konzer-Doktor-Bürgerstiftung Ingeborg Wagner Zivilgesellschaft 

Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg 
e.V. 

Hendrik Groot-Tjooitink Zivilgesellschaft 

Gewerbenetzwerk Nova Villa e.V. Udo Junglen WiSo-Partner 

Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier Hanna van de Braak WiSo-Partner 

Heimatverein Sauertal e.V. Rüdiger Artz Zivilgesellschaft 

Naturschutzbund (NABU) Region Trier Rudolf Schmidt Zivilgesellschaft 

Jugendzentrum Saarburg  Jacqueline Maron Zivilgesellschaft 

Jugendring Trier-Land e.V. Maike Petri Zivilgesellschaft 

Lokales Bündnis für Familien in der 
Verbandsgemeinde Saarburg e.V.  

Frau Dr. Anette Barth  Zivilgesellschaft 

 
Den 13 LAG-Mitgliedern, die sich bis 17.03.2021 nicht zurückgemeldet haben, wird eine 
(passive) Zustimmung zu beiden Beschlussvorschlägen unterstellt und ihre Stimme als 
„Ja“ gewertet. Somit hat die LAG Moselfranken den beiden Beschlussvorschlägen 
einstimmig zugestimmt. Sonderinteresse lag bei keinem LAG-Miglied vor.  
 
BESCHLUSSFÄHIGKEIT: 

Beide Quoren der Beschlussfähigkeit, die in der Geschäftsordnung der LAG 
Moselfranken bei § 14 aufgeführt sind, wurden für beide Beschlussvorschläge erfüllt. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Saarburg, 18.03.2021 Konz, 18.03.2021 
 

Trier, 18.03.2021 

_____________________ 
Matthias Faß 

Geschäftsführer der LAG 
LEADER Moselfranken 

 
 

_____________________ 
Jochen Tinnes 

Mitarbeiter der LAG-
Geschäftsstelle 
Moselfranken 

 
_____________________ 

Georg Schmeltzle 
Mitarbeiter der LAG-

Geschäftsstelle 
Moselfranken 

 

 
 
 
 
 
Anlagen: 
- Beschlossene Projektbewertungsmatrix zum Vorhaben „Studie grenzenlose 

Tourismuskooperation“ 
- Beschlossene Projektbewertungsmatrix zum Vorhaben „Multimodale Mobilitätshubs“  
- Kooperationsverträge 



       

                                                                                               
 

Projektbewertungsmatrix für die Lokalen Aktionsgruppen Miselerland und Moselfranken 

Projekttitel  Studie grenzenlose Tourismuskooperation 

Projektträger LAG Moselfranken in Kooperation mit der LAG Miselerland 

LAG-Gebiet  Miselerland (Luxemburg)   Moselfranken (Rheinland-Pfalz) 

   
I. Formale Projektreife  

(Alle 8 Punkte müssen positiv bewertet werden. Bei einer oder mehreren Negativbewertungen wird das Projekt 
zur Überarbeitung / Ergänzung / Neuformulierung an den Projektträger zurückgeleitet.) 

Ja Nein 

1. 
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Miselerland & Moselfranken und 
stimmt somit mit den Zielen des Entwicklungsprogramms EULLE überein.   

  wenn ja: Das Projekt passt ins Handlungsfeld 6.4 des Entwicklungskonzeptes.   

2. 
Das Projekt unterstützt mindestens ein horizontales Entwicklungsziel bzw. ein regionales Entwicklungsziel aus 
dem LEADER-Entwicklungskonzept Miselerland & Moselfranken   

3. Eine schlüssige Projektkonzeption liegt vor (Problembeschreibung, Ziele, Maßnahmen, Zeitraum …).   

4. Das Projekt ist im Hinblick auf Trägerschaft und Finanzierung gesichert.   

5. Falls investives Projekt: Eine Berechnung und ein Finanzierungsplan zu den Folgekosten liegt vor.   

6. Der Maßnahmenbeginn ist noch nicht erfolgt.   

7. 
Das Projekt wird die festgelegte Maximaldauer nicht überschreiten und spätestens zum Ende der 
Förderperiode inhaltlich und fördertechnisch beendet sein.   

8. Das Projekt wird vollständig oder in Teilen in Moselfranken oder im Miselerland realisiert.   
  wenn nein: Ist die Ausnahme begründbar?   

  
II. Inhaltliche Projektreife 

(Hier wird das Projekt inhaltlich anhand eines Punkteschemas bewertet. In der Summe müssen in den vier 
Dimensionen mindestens 20 Punkte erreicht werden, um einer LEADER-Förderung zu erhalten.)  

Punkteschema: 
trifft nicht zu = 0 

trifft teilweise zu = 3 
trifft vollständig zu = 5 

 
A. Regionale Dimension 

1. Das Projekt ist innovativ bzw. bietet neuartige Lösungen für Moselfranken bzw. Miselerland. 5 

2. Das Projekt hat eine überörtliche Wirkung. 5 

3. Das Projekt steigert die regionale Identität in Moselfranken / im Miselerland. 5 

4. Durch das Projekt werden Netzwerke / Kooperationen im LEADER-Gebiet neu aufgebaut / ausgebaut. 5 

5. Das Projekt vertieft die Zusammenarbeit mit anderen Lokalen Aktionsgruppen im ELER-Programmgebiet.  

6. Das Projekt vertieft die transnationale Zusammenarbeit mit Regionen außerhalb des ELER-Programmgebiets.  5 

 
B. Ökonomische Dimension 

7. Das Projekt erhält / schafft dauerhafte Arbeitsplätze in Moselfranken / im Miselerland.  

8. Das Projekt verbessert die regionale Wettbewerbsfähigkeit. 5 

9. Das Projekt fördert regionale Wirtschaftskreisläufe und Wirtschaftsketten. 3 

10. Das Projekt wendet modernste Technologien an.  

11. Das Projekt verbessert die Qualifikation von Arbeitnehmern / Unternehmen.  

12. Das Projekt steigert Einkommen von Betrieben aus Land-/Forstwirtschaft, Weinbau oder Gewerbe.  

 
C. Ökologische Dimension 

13. Das Projekt hält Landschaft offen durch land-/forstwirtschaftliche/weinbauliche Nutzung.  

14. Das Projekt erprobt modellhaft neue, kooperierende Nutzungsformen auf Brachflächen.  

15. Das Projekt schützt / erhält bedrohte Arten / Lebensräume.  

16. Das Projekt verringert den Ressourcenverbrauch / die Umweltbelastungen.  

17. Das Projekt nutzt erneuerbare Ressourcen.  

18. Das Projekt fördert das Bewusstsein in Umweltfragen.  



       

                                                                                               
 

 

D. Sozio-kulturelle Dimension 
19. Das Projekt schafft familienfreundliche Strukturen in Moselfranken / im Miselerland.  

20. Das Projekt verbessert die Integration von Neubürgern, Ausländern, Behinderten bzw. Arbeitslosen.  

21. Das Projekt fördert die Teilhabe von Kindern, Senioren bzw. Frauen.  

22. Das Projekt erhöht die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger.  

23. Das Projekt erhält das regionstypische Kulturerbe / fördert die kulturelle Identität.  

24. Das Projekt verbessert die Grundversorgung mit Gütern / Dienstleistungen des täglichen Bedarfs.  

25. Das Projekt bietet Lösungsansätze für den demografischen Wandel in der Region.  

   
 

erreichte Gesamtpunktzahl des Projekts gemäß Bewertung durch LAG 
 

33 

Summe von Ziffer II 

(Die maximal mögliche Gesamtpunktzahl beträgt 125) 

 
 

III. Gesamtbewertung des Projekts 

Das Projekt wird von der Lokalen AktionsGruppe Moselfranken / Miselerland … 

  abgelehnt und zur Überarbeitung / Ergänzung / Neuformulierung an den Projektträger zurückgeleitet.  

  (= Negativbewertung bei formaler Projektreife  und / oder  weniger als 20 Punkte bei inhaltlicher Projektreife) 

  positiv bewertet und an Bewilligungsstelle weitergeleitet.  

  (= Ausschließlich Positivbewertung bei formaler Projektreife  und  mehr als 19 Punkte bei inhaltlicher Projektreife) 

Folgendes 
gilt nur für 
Moselfranken 

Aufgrund der von der Lokalen AktionsGruppe Moselfranken vorgenommenen Projektbewertung erhält das Projekt … 

 eine Grundförderung  (= Gesamtpunktzahl mindestens 20 Punkte) 

 eine Grundförderung plus  (= Gesamtpunktzahl mindestens 30 Punkte, gilt nur für öffentliche Projektträger) 

 eine Premiumförderung  (= Gesamtpunktzahl mindestens 40 Punkte; oder: Projekt hat transnationalen Charakter) 

 

 



       

                                                                                               
 

Projektbewertungsmatrix für die Lokalen Aktionsgruppen Miselerland und Moselfranken 

Projekttitel  
Multimodale Mobilitätshubs – Standortfindung in der 
Nachbarschaftsregion 

Projektträger LAG Moselfranken in Kooperation mit der LAG Miselerland 

LAG-Gebiet  Miselerland (Luxemburg)   Moselfranken (Rheinland-Pfalz) 

   
I. Formale Projektreife  

(Alle 8 Punkte müssen positiv bewertet werden. Bei einer oder mehreren Negativbewertungen wird das Projekt 
zur Überarbeitung / Ergänzung / Neuformulierung an den Projektträger zurückgeleitet.) 

Ja Nein 

1. 
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Miselerland & Moselfranken und 
stimmt somit mit den Zielen des Entwicklungsprogramms EULLE überein.   

  wenn ja: Das Projekt passt ins Handlungsfeld 6.3 des Entwicklungskonzeptes.   

2. 
Das Projekt unterstützt mindestens ein horizontales Entwicklungsziel bzw. ein regionales Entwicklungsziel aus 
dem LEADER-Entwicklungskonzept Miselerland & Moselfranken   

3. Eine schlüssige Projektkonzeption liegt vor (Problembeschreibung, Ziele, Maßnahmen, Zeitraum …).   

4. Das Projekt ist im Hinblick auf Trägerschaft und Finanzierung gesichert.   

5. Falls investives Projekt: Eine Berechnung und ein Finanzierungsplan zu den Folgekosten liegt vor.   

6. Der Maßnahmenbeginn ist noch nicht erfolgt.   

7. 
Das Projekt wird die festgelegte Maximaldauer nicht überschreiten und spätestens zum Ende der 
Förderperiode inhaltlich und fördertechnisch beendet sein.   

8. Das Projekt wird vollständig oder in Teilen in Moselfranken oder im Miselerland realisiert.   
  wenn nein: Ist die Ausnahme begründbar?   

  
II. Inhaltliche Projektreife 

(Hier wird das Projekt inhaltlich anhand eines Punkteschemas bewertet. In der Summe müssen in den vier 
Dimensionen mindestens 20 Punkte erreicht werden, um einer LEADER-Förderung zu erhalten.)  

Punkteschema: 
trifft nicht zu = 0 

trifft teilweise zu = 3 
trifft vollständig zu = 5 

 
A. Regionale Dimension 

1. Das Projekt ist innovativ bzw. bietet neuartige Lösungen für Moselfranken bzw. Miselerland. 5 

2. Das Projekt hat eine überörtliche Wirkung. 5 

3. Das Projekt steigert die regionale Identität in Moselfranken / im Miselerland. 3 

4. Durch das Projekt werden Netzwerke / Kooperationen im LEADER-Gebiet neu aufgebaut / ausgebaut. 5 

5. Das Projekt vertieft die Zusammenarbeit mit anderen Lokalen Aktionsgruppen im ELER-Programmgebiet.  

6. Das Projekt vertieft die transnationale Zusammenarbeit mit Regionen außerhalb des ELER-Programmgebiets.  5 

 
B. Ökonomische Dimension 

7. Das Projekt erhält / schafft dauerhafte Arbeitsplätze in Moselfranken / im Miselerland.  

8. Das Projekt verbessert die regionale Wettbewerbsfähigkeit.  

9. Das Projekt fördert regionale Wirtschaftskreisläufe und Wirtschaftsketten. 3 

10. Das Projekt wendet modernste Technologien an.  

11. Das Projekt verbessert die Qualifikation von Arbeitnehmern / Unternehmen.  

12. Das Projekt steigert Einkommen von Betrieben aus Land-/Forstwirtschaft, Weinbau oder Gewerbe.  

 
C. Ökologische Dimension 

13. Das Projekt hält Landschaft offen durch land-/forstwirtschaftliche/weinbauliche Nutzung.  

14. Das Projekt erprobt modellhaft neue, kooperierende Nutzungsformen auf Brachflächen.  

15. Das Projekt schützt / erhält bedrohte Arten / Lebensräume.  

16. Das Projekt verringert den Ressourcenverbrauch / die Umweltbelastungen. 5 

17. Das Projekt nutzt erneuerbare Ressourcen.  

18. Das Projekt fördert das Bewusstsein in Umweltfragen. 3 



       

                                                                                               
 

 

D. Sozio-kulturelle Dimension 
19. Das Projekt schafft familienfreundliche Strukturen in Moselfranken / im Miselerland.  

20. Das Projekt verbessert die Integration von Neubürgern, Ausländern, Behinderten bzw. Arbeitslosen.  

21. Das Projekt fördert die Teilhabe von Kindern, Senioren bzw. Frauen.  

22. Das Projekt erhöht die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger.  

23. Das Projekt erhält das regionstypische Kulturerbe / fördert die kulturelle Identität.  

24. Das Projekt verbessert die Grundversorgung mit Gütern / Dienstleistungen des täglichen Bedarfs.  

25. Das Projekt bietet Lösungsansätze für den demografischen Wandel in der Region.  

   
 

erreichte Gesamtpunktzahl des Projekts gemäß Bewertung durch LAG 
 

34 

Summe von Ziffer II 

(Die maximal mögliche Gesamtpunktzahl beträgt 125) 

 
 

III. Gesamtbewertung des Projekts 

Das Projekt wird von der Lokalen AktionsGruppe Moselfranken / Miselerland … 

  abgelehnt und zur Überarbeitung / Ergänzung / Neuformulierung an den Projektträger zurückgeleitet.  

  (= Negativbewertung bei formaler Projektreife  und / oder  weniger als 20 Punkte bei inhaltlicher Projektreife) 

  positiv bewertet und an Bewilligungsstelle weitergeleitet.  

  (= Ausschließlich Positivbewertung bei formaler Projektreife  und  mehr als 19 Punkte bei inhaltlicher Projektreife) 

Folgendes 
gilt nur für 
Moselfranken 

Aufgrund der von der Lokalen AktionsGruppe Moselfranken vorgenommenen Projektbewertung erhält das Projekt … 

 eine Grundförderung  (= Gesamtpunktzahl mindestens 20 Punkte) 

 eine Grundförderung plus  (= Gesamtpunktzahl mindestens 30 Punkte, gilt nur für öffentliche Projektträger) 

 eine Premiumförderung  (= Gesamtpunktzahl mindestens 40 Punkte; oder: Projekt hat transnationalen Charakter) 
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Transnationaler Kooperationsvertrag 

im Rahmen des  

LEADER-Ansatzes des Europäischen ELER-Fonds  

zwischen  

der Lokalen AktionsGruppe LEADER Miselerland (Luxemburg) und  

der Lokalen AktionsGruppe LEADER Moselfranken (Rheinland-Pfalz) 

1 Ziele der Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit zwischen der Lokalen AktionsGruppe Miselerland (Großherzogtum 

Luxemburg) und der Lokalen AktionsGruppe Moselfranken (Bundesland Rheinland-Pfalz) 

dient der Umsetzung des grenzüberschreitenden LEADER-Projektes „Studie Grenzenlo-

se Tourismuskooperation“, so wie es in der Anlage beschrieben ist.  

Die Zusammenarbeit zwischen den LAGn wird für die Laufzeit des Vorhabens in der  

ELER-Förderperiode 2014-2020 vereinbart.  

 

2 Kosten 

Das Projekt „Studie Grenzenlose Tourismuskooperation“ wird voraussichtlich Kosten in 

Höhe von 74.000,00 € verursachen.  

 

3 Finanzierung 

Das Projekt „Studie Grenzenlose Tourismuskooperation“ wird – unter Nutzung der Zu-

schussmöglichkeiten des LEADER-Ansatzes in den jeweiligen ELER-Programmgebieten 

– wie folgt finanziert:  

- GAL Miselerland: 37.000,00 € 

- LAG Moselfranken: 37.000,00 € 

 

4 Rolle der Projektpartner  

4.1 Federführung 

Als federführende Lokale AktionsGruppe verpflichtet sich die LAG Miselerland. Sie nimmt – 

soweit in der Vereinbarung nicht anders bestimmt - folgende Aufgaben wahr: 



2 

 

- Koordinierung des Projektes und Projektabwicklung 

- Fortlaufender Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Kooperationspart-

nern 

- Auftragsvergaben 

- Dokumentation, Begleitung und Bewertung 

Dabei stimmt sie sich eng mit der LAG Moselfranken ab.  

4.2 Förderanträge 

Jede Lokale Aktionsgruppe stellt eigenständig die Finanzierung ihres Finanzierungsanteils si-

cher und stellt hierfür einen Förderantrag bei ihrer ELER-Verwaltungsbehörde.  

Die Lokalen Aktionsgruppen vereinbaren, dass die Förderbestimmungen (u.a. Kostenabrech-

nung, Vergaberecht, usw.) der federführenden LAG angewendet werden. 

5 Steuerungsgruppe 

Für die Entwicklung und Umsetzung des Kooperationsprozesses wird eine Steue-

rungsgruppe eingesetzt, die aus den Regionalmanagern der vorgenannten Lokalen 

Aktionsgruppen besteht. Je nach Bedarf können weitere Mitglieder benannt und ein-

berufen werden.   

6 Kontaktdaten und Inkrafttreten 

Im Anhang sind Kontaktdaten der beteiligten Partner aufgeführt.  

Die Kooperationsvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch die Repräsentanten 

der LAGn sowie der Bestätigung durch die ELER-Verwaltungsbehörde in Kraft. 

 

 

L-6701 Grevenmacher, den __.03.2021   D-54439 Saarburg, den __.03.2021 

 

                                                                                                                                        _______ 

Marc Weyer       Jürgen Dixius 

Präsident LAG Miselerland     Vorsitzender LAG Moselfranken 
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Anlage 1: Detaillierte Projektbeschreibung 

 

Anlage 2: Kontaktadressen 
 
GAL LEADER Miselerland 
Geschäftsstelle: Luxemburgischer Winzerverband 
Straße: 23, route de Trèves 
Ort: L-6701 Grevenmacher  
Präsident: Marc Weyer 
Ansprechpartner: Geschäftsführer Thomas Wallrich  
Telefon: +352 750139  
Telefax: +352 758882  
Email: thomas.wallrich@miselerland.lu    

 
LAG LEADER Moselfranken 
Geschäftsstelle: Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell 
Straße: Irscher Straße 54 
Ort: D-54439 Saarburg 
Vorsitzender: Bürgermeister Jürgen Dixius 
Ansprechpartner: Geschäftsführer Matthias Faß  
Telefon:+49 6581 81-165 
Telefax:+49 6581 81-320 
Email: lag-moselfranken@saarburg-kell.de 
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Transnationaler Kooperationsvertrag 

im Rahmen des  

LEADER-Ansatzes des Europäischen ELER-Fonds  

zwischen  

der Lokalen AktionsGruppe LEADER Moselfranken (Rheinland-Pfalz) 

und der Lokalen AktionsGruppe LEADER Moselfranken (Luxemburg) 

1 Ziele der Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit zwischen der Lokalen AktionsGruppe Moselfranken (Bundesland 

Rheinland-Pfalz) und der Lokalen AktionsGruppe Miselerland (Großherzogtum Luxem-

burg) dient der Umsetzung des grenzüberschreitenden LEADER-Projektes „Multimodale 

Mobilitäts-Hubs - Standort-Findung in der Nachbarschaftsregion“, so wie es in der Anlage 

beschrieben ist.  

Die Zusammenarbeit zwischen den LAGn wird für die Laufzeit des Vorhabens in der  

ELER-Förderperiode 2014-2020 vereinbart.  

 

2 Kosten 

Das Projekt „Multimodale Mobilitäts-Hubs - Standort-Findung in der Nachbarschaftsregi-

on“ wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 80.000,00 € verursachen.  

 

3 Finanzierung 

Das Projekt „Multimodale Mobilitäts-Hubs - Standort-Findung in der Nachbarschaftsregi-

on“ wird – unter Nutzung der Zuschussmöglichkeiten des LEADER-Ansatzes in den je-

weiligen ELER-Programmgebieten – wie folgt finanziert:  

- LAG Moselfranken: 40.000,00 €  

- GAL Miselerland: 40.000,00 € 

 

4 Rolle der Projektpartner  

4.1 Federführung 

Als federführende Lokale AktionsGruppe verpflichtet sich die LAG Moselfranken. Sie nimmt – 

soweit in der Vereinbarung nicht anders bestimmt - folgende Aufgaben wahr: 
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- Koordinierung des Projektes und Projektabwicklung 

- Fortlaufender Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Kooperationspart-

nern 

- Auftragsvergaben 

- Dokumentation, Begleitung und Bewertung 

Dabei stimmt sie sich eng mit der LAG Miselerland ab.  

4.2 Förderanträge 

Jede Lokale Aktionsgruppe stellt eigenständig die Finanzierung ihres Finanzierungsanteils si-

cher und stellt hierfür einen Förderantrag bei ihrer ELER-Verwaltungsbehörde.  

Die Lokalen Aktionsgruppen vereinbaren, dass die Förderbestimmungen (u.a. Kostenabrech-

nung, Vergaberecht, usw.) der federführenden LAG angewendet werden. 

5 Steuerungsgruppe 

Für die Entwicklung und Umsetzung des Kooperationsprozesses wird eine Steue-

rungsgruppe eingesetzt, die aus den Regionalmanagern der vorgenannten Lokalen 

Aktionsgruppen besteht. Je nach Bedarf können weitere Mitglieder benannt und ein-

berufen werden.   

6 Kontaktdaten und Inkrafttreten 

Im Anhang sind Kontaktdaten der beteiligten Partner aufgeführt.  

Die Kooperationsvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch die Repräsentanten 

der LAGn sowie der Bestätigung durch die ELER-Verwaltungsbehörde in Kraft. 

 

 

D-54439 Saarburg, den __03.2021    L-6701 Grevenmacher, den __.03.2021 

 

 

                                                                                                                                        _______ 

Jürgen Dixius       Marc Weyer 

Vorsitzender LAG Moselfranken    Präsident GAL Miselerland 
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Anlage 1: Detaillierte Projektbeschreibung 

 

Anlage 2: Kontaktadressen 
 
LAG LEADER Moselfranken 
Geschäftsstelle: Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell 
Straße: Irscher Straße 54 
Ort: D-54439 Saarburg 
Vorsitzender: Bürgermeister Jürgen Dixius 
Ansprechpartner: Geschäftsführer Matthias Faß  
Telefon:+49 6581 81-165 
Telefax:+49 6581 81-320 
Email: lag-moselfranken@saarburg-kell.de 

 

GAL LEADER Miselerland 
Geschäftsstelle: Luxemburgischer Winzerverband 
Straße: 23, route de Trèves 
Ort: L-6701 Grevenmacher  
Präsident: Marc Weyer 
Ansprechpartner: Geschäftsführer Thomas Wallrich  
Telefon: +352 750139  
Telefax: +352 758882  
Email: thomas.wallrich@miselerland.lu    
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